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8. Vollmacht 
 

Die ZEV GmbH wird bevollmächtigt, einen etwaigen für die genannte 
Abnahmestelle derzeit bestehenden Stromliefervertrag mit einem  
anderen Lieferanten im Namen des Kunden zu kündigen. 

 
 

9. Ergänzende Regelungen 
 

Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, 
gelten ergänzend die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für  
die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung
mit Strom aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) sowie die Er-
gänzenden Bedingungen zur StromGVV. Diese sind diesem Vertrag 
als Anlage beigefügt. Ergänzend gelten außerdem die beiliegenden 
abgedruckten Allgemeinen Lieferbedingungen. 

 

10. Messstellenbetrieb / Messdienstleistung 
 

Der Kunde beauftragt die ZEV GmbH mit der Durchführung des Mess-
stellenbetriebes und der Messdienstleistung im Netzgebiet der ZEV  
GmbH für seine Abnahmestelle. Mit Unterzeichnung des Lieferauf- 
trages bevollmächtigt der Kunde die ZEV GmbH, bestehende Verträge
des Messstellenbetriebes und/oder der Messdienstleistung mit Dritten 
zu kündigen und alle erforderlichen Erklärungen gegenüber dem Netz-
betreiber abzugeben. Der Kunde hat das Recht, den Messstellenbe- 
trieb und/oder die Messdienstleistung mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats separat in Textform zu kündigen. 

 

 
 

11. Widerrufsrecht 
 

Sie können, sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind und 
ein Fernabsatz- oder Haustürgeschäft vorliegt, Ihre auf den Abschluss 
dieses Liefervertrages gerichtete Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen in Textform (z. B.: Brief, Fax oder E-Mail) ohne Angabe von 
Gründen widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr 
schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des 
Antrages zur Verfügung gestellt worden ist und nicht bevor der erste 
Liefertag begonnen hat. Der Widerruf ist an die Zwickauer Energie-
versorgung GmbH, Bahnhofstraße 4, 08056 Zwickau, bzw. an  
info@zev-energie.de zu richten. Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
ist für die bereits empfangenen Leistungen Wertersatz zu leisten. 

 

12. Datenschutz 
 

Der Verarbeitung oder Nutzung der Daten zum Zwecke der Werbung 
oder Marktforschung kann der Kunde jederzeit gegenüber der ZEV 
GmbH widersprechen. 

 

Bitte streichen, falls nicht einverstanden: An meine Anschrift und 
E-Mail-Adresse kann die ZEV GmbH zukünftig Informationen und 
Werbung zu Leistungen und Produkten im Zusammenhang mit Liefe-
rung von Energie (Strom, Gas) senden. Ich kann dieser Nutzung mei-
ner Kontaktdaten jederzeit gegenüber der ZEV GmbH in Textform wi-
dersprechen. 

 
 

13. Anlagen 
 

Preisblatt, StromGVV, Allgemeine Lieferbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ort, Datum:  

  

Unterschrift: X 

 
 
 

Vertrag zurück an:  
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Allgemeine Lieferbedingungen für Stromlieferung  
 
I. Netzgebiet  
Die Belieferung erfolgt im Netzgebiet der ZEV GmbH, soweit 
nichts anderes vereinbart wurde.  
 
II. Lieferbedingungen 
1. Vertragsbeginn und Erstlaufzeit 
Der Liefervertrag kommt zustande, wenn der ausgefüllte und vom 
Kunden unterschriebene Lieferauftrag zur Belieferung mit Strom 
der ZEV GmbH zugeht. Sofern der Kunde diesen bis zum 15. ei-
nes Kalendermonats an die ZEV GmbH schickt (Datum des Post-
stempels), wird der Stromliefervertrag mit dem 1. Kalendertag des 
übernächsten Kalendermonats wirksam, sofern nichts anderes 
vereinbart ist. Der Vertrag beginnt frühestens nach Beendigung 
des Stromliefervertrages mit dem bisherigen Stromlieferanten. 
Die Vertragslaufzeit ist in dem Lieferauftrag geregelt.  
 
2. Umzug 
Bei einem Umzug besteht für den Kunden ein Sonderkündigungs-
recht von 2 Wochen zum Ende des Kalendermonats. Hierfür ge-
nügt die Textform. 
 
3. Ablesung 
Der Kunde verpflichtet sich, auf Anfrage der ZEV GmbH seinen 
Zählerstand abzulesen und mit Angabe des Ablesedatums der 
ZEV GmbH in Textform mitzuteilen. Werden die Messeinrichtun-
gen vom Kunden nach Aufforderung durch die ZEV GmbH nicht 
abgelesen, kann die ZEV GmbH auf Kosten des Kunden einen 
Dritten mit der Ablesung beauftragen oder den Verbrauch schät-
zen, es sei denn, der Kunde hat der Selbstablesung berechtigt wi-
dersprochen. 
 
4. Abrechnung 
Die ZEV GmbH ist berechtigt, monatliche Abschlagszahlungen auf 
die Jahresrechnung zu verlangen. Das Abrechnungsjahr wird von 
der ZEV GmbH festgelegt. Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich 
zum Ende des Abrechnungsjahres, soweit der Kunde keine gemäß 
§ 40 Abs. 2 EnWG andere Abrechnungszeit wünscht. Die ZEV 
GmbH teilt dem Kunden die Höhe und die Fälligkeitstermine der 
Abschläge einmal jährlich und bei Änderungen mit. Rechnungen 
werden zu dem von der ZEV GmbH angegebenen Zeitpunkt, frü-
hestens 2 Wochen nach Rechnungszugang fällig. Guthaben wer-
den mit dem 1. Abschlag des Folgelieferzeitraumes verrechnet.  
 
5. Zahlungsweise 
Die Zahlung kann wahlweise durch Teilnahme am Lastschriftver-
fahren (Einzugsermächtigung) oder durch Überweisung erfolgen. 
Bei Überweisung wird der dadurch verursachte Mehraufwand  be-
zogen auf eine Jahresrechnung pauschal berechnet. Die Höhe der 
Aufwandspauschale ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt. 
 
6 Lieferantenwechsel 
Der Kunde ist nach Beendigung des Vertrages berechtigt, den 
Lieferanten unentgeltlich zu wechseln. 

 
7. Haftung bei Leistungsstörungen 
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 
Satz 1 StromGVV können gegen den örtlichen Netzbetreiber gel-
tend gemacht werden. Netzbetreiber ist die ZEV GmbH, soweit 
keine andere Bestimmung vorliegt. Es gelten dafür die in § 18 
NDAV enthaltenen Haftungsbeschränkungen.  
Informationen zu Wartungsdiensten und Entgelten sind beim örtli-
chen Netzbetreiber erhältlich.   
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt.  
 
8. Allgemeine Regeln 
Änderungen der Allgemeinen Lieferbedingungen erfolgen zum 
Monatsbeginn und werden dem Kunden mindestens 6 Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden brieflich mitgeteilt. Ändern sich die 
gesetzlichen Vorgaben, wird der Vertrag entsprechend angepasst. 
Bei einer Änderung der StromGVV gilt die jeweils geltende Fas-
sung und ist Bestandteil des Vertrages. 
Dem Kunden steht im Falle einer Änderung das Recht zu, den 
Vertrag mit der Frist von einem Monat zum Kalendermonatsende, 
außerordentlich auf das Datum des Wirksamwerdens der Ände-
rung in Textform zu kündigen. Kündigt er den Vertrag nicht, gilt die 
Änderung als genehmigt. Die ZEV GmbH ist verpflichtet, den Kun-
den in der brieflichen Mitteilung auf die Bedeutung seines Schwei-
gens hinzuweisen. 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Vereinbarung im Übrigen davon unberührt.  
Der Kunde und die ZEV GmbH werden, soweit möglich, die un-
wirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung erset-
zen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommt. 
Gleiches gilt  auch bei Vorliegen einer Regelungslücke. 
Die ZEV GmbH darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 
Dritter bedienen. 
 
9. Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden 
von der ZEV GmbH automatisiert gespeichert, verarbeitet und im 
Rahmen der Zweckbestimmung (z. B. Verbrauchsabrechnung, 
Rechnungsstellung, Vertragsabwicklung) verwendet und gegebe-
nenfalls übermittelt. 
 
10.  Informationen für Energieeffizienzmaßnahmen 
Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für 
uns hohe Priorität. Auf unserer Internetseite www.zev-energie.de 
haben wir deshalb Hinweise und Tipps für Sie eingestellt. Weitere 
Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffi-
zienzmaßnahmen und zu Energieaudits erhalten Sie außerdem 
auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) 
unter www.bfee-online.de. 



 
 
Sonderpreisregelung ZEV Central Privat   
gültig vom 01.03.2010  

Die Preise gelten für Gemeinschaftsanlagen wie Hauslicht, Aufzüge usw.                                            
in Wohngebäuden in der Stadt Zwickau.  

STUFE 1  

Jahresverbrauch von 0 bis 1.500 kWh netto  brutto 

Arbeitspreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,16  Cent/kWh    . . . . . . . . . . .  23,99 Cent/kWh 

Grundpreis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62,31 Euro/Jahr    . . . . . . . . . . . 74,15 Euro/Jahr 

 

STUFE 2 

Jahresverbrauch von 1.501 bis 3.500 kWh netto  brutto 

Arbeitspreis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,83  Cent/kWh    . . . . . . . . . . .  23,60  Cent/kWh 

Grundpreis    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67,41 Euro/Jahr    . . . . . . . . . . . 80,22  Euro/Jahr 

 

STUFE 3 

Jahresverbrauch größer 3.500 kWh netto  brutto 

Arbeitspreis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,62  Cent/kWh    . . . . . . . . . . . 23,35  Cent/kWh 

Grundpreis    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74,76 Euro/Jahr    . . . . . . . . . . . 88,96  Euro/Jahr 

 

Wird keine Einzugsermächtigung erteilt, diese widerrufen oder erlischt die Einzugsermächtigung,                       
erhöht sich der jeweilige Rechnungsbetrag pauschal   

   netto      brutto 

pro Rechnung um. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,50 Euro  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8,93 Euro  
 

Weitere Informationen  

Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen teilweise gerundet. Das Stromentgelt wird auf Basis 
von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) zum Rechnungs-
betrag. Innerhalb der drei Stufen der Sonderpreisregelung erfolgt die Bestabrechnung für den 
Kunden. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate.  
Für die Stromlieferung gilt die StromGVV einschl. der Ergänzenden Bedingungen der ZEV GmbH. 
In den oben genannten Preisen sind die jährliche Ablesung und Abrechnung des Zählers enthalten. 
Auf Wunsch des Kunden kann eine häufigere Ablesung und Abrechnung, für die weitere Kosten 
anfallen, zusätzlich vereinbart werden. 

Abgaben und Steuern 

Die Netto-Arbeitspreise enthalten bereits die gesetzliche Stromsteuer (zurzeit 2,05 Cent/kWh), die 
Mehrbelastungen aus dem Gesetz der Kraft-Wärme-Kopplung und dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz sowie die Netznutzungsentgelte inklusive der Konzessionsabgabe des Netzbetreibers. 

Stromkennzeichnung 

Die von der ZEV GmbH im Jahr 2009 gelieferte elektrische Energie (Gesamtstromlieferung) setzt sich aus 
folgenden Energieträgern zusammen (Durchschnittswerte Deutschland zum Vergleich – Quelle BDEW): 9,1 % 
(24,9 %) Kernkraft, 66,2 % (57,8 %) fossile und sonstige Energieträger (z. B. Steinkohle, Braunkohle, Erdgas) 
und 24,7 % (17,3 %) Erneuerbare Energien. 
 
Damit sind folgende Umweltauswirkungen verbunden: 0,0002 g/kWh (0,0007 g/kWh) radioaktiver Abfall sowie 
610 g/kWh (508 g/kWh) CO2-Emissionen. 
 
Mit der EEG-Umlage werden Strommengen gefördert, die nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet 
werden. Der voraussichtliche Anteil des nach EEG geförderten Stroms am voraussichtlichen deutschen 
Strommix (Erzeugungsmix) für das Jahr 2011 beträgt 18 Prozent. 
 
 

Zwickauer Energieversorgung GmbH, Bahnhofstraße 4, 08056 Zwickau 
Tel.-Nr.: 0375 3541-0, Fax-Nr.: 0375 3541-105, E-Mail: info@zev-energie.de 

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 – 18 Uhr, Freitag von 9 – 16 Uhr 
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